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Norm

MedienG §17 Abs5

1. MedienG § 17 heute

2. MedienG § 17 gültig von 01.07.2024 bis 30.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 44/2023

3. MedienG § 17 gültig ab 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 182/2023

4. MedienG § 17 gültig von 01.07.1993 bis 30.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 20/1993

Rechtssatz

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Höhe des Kostenersatzanspruchs des Antragsgegners für

das Einschaltungsentgelt einer zu Unrecht erwirkten Verö;entlichung ordnet das Gesetz nicht an. Der analogen

Anwendung des § 41 Abs 5 vierter Satz MedienG auf den Fall des § 17 Abs 5 zweiter Satz MedienG steht das Fehlen

einer planwidrigen Lücke entgegen.Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Höhe des

Kostenersatzanspruchs des Antragsgegners für das Einschaltungsentgelt einer zu Unrecht erwirkten Verö;entlichung

ordnet das Gesetz nicht an. Der analogen Anwendung des Paragraph 41, Absatz 5, vierter Satz MedienG auf den Fall

des Paragraph 17, Absatz 5, zweiter Satz MedienG steht das Fehlen einer planwidrigen Lücke entgegen.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Hier: Verletzung des § 17 Abs 5 zweiter Satz MedienG durch die Ansicht, die Durchführung einer

mündlichen Verhandlung sei grundsätzlich erforderlich. (T1)
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Auch; Beisatz: Hier: § 39 Abs 1 MedienG. (T2)
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